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  Wahlkampf und Schule

Wahlkampf und Schule
Informa  onen der Redak  on zur Rechtslage und zur Verwaltungspraxis in Baden-Wür  emberg 

Vorbemerkung der Redak  on: Das KM hat in der Bekanntma-
chung  Fachleute aus der Praxis verfügt: „Von der Mitwirkung 
von Abgeordneten und anderen Personen des politischen 
Lebens im Rahmen des Unterrichts an den Schulen ist in den 
letzten acht Wochen vor Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg, Bundestagswahlen sowie Wahlen zum Europaparlament 
abzusehen.“ Es weist die Schulen mit folgendem Standardtext 
regelmäßig (zuletzt im Informa  onsdienst Schulleitung 250 vom 
September 2015) auf diese Verpfl ichtung hin. 
Die Schule ist zur parteipolitischen Neutralität 
verpfl ichtet, soll aber den lebendigen Kontakt zu 
der außerschulischen Wirklichkeit herstellen, wozu 
auch der Gedankenaustausch mit Abgeordneten 
gehört. Daneben unterliegt die Schule als Teil der 
Exekutive der demokratischen Kontrolle des Land-
tags; auch hieraus können sich Kontakte der Schule 
zu Abgeordneten ergeben.
Deshalb bittet Sie das Kultusministerium, [...] eine 
achtwöchige Karenzzeit einzuhalten, [...].

Ganzjährig, das heißt auch während 
und außerhalb der Karenzzeit, zulässig sind:

–  Pluralistisch besetzte Podiumsdiskussionen: Die 
Schülermitverantwortung (SMV) kann auch 
während der Karenzzeit öffentliche Diskussions-
veranstaltungen mit den Kandidaten der Parteien 
durchführen. Angesichts der Vielzahl der zu den 
Wahlen zugelassenen Parteien ist für die Einla-
dung der Kandidatinnen und Kandidaten eine 
Auswahl zu treffen, die sich an der Bedeutung 
ihrer Partei zu orientieren hat. Entscheidend für 
die Bedeutung einer Partei in diesem Sinne sind 
nach der Rechtsprechung:
O  die Ergebnisse vorausgegangener Wahlen zu 

Volksvertretungen,
O  die aktuellen Prognosen beziehungsweise die 

damit verbundenen konkreten Aussichten für 
die Wahlen.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass 
diese Kriterien nicht nur die bereits im Parlament 
vertretenen Parteien erfüllen können.
–  Weitergabe von Post: Die Schulleitung ist ver-

pfl ichtet, verschlossene persönliche Briefe, die 
an Lehrkräfte, Elternvertretungen, insbesondere 
Elternbeiratsvorsitzende oder die SMV gerichtet 
sind, weiterzuleiten. Dies gilt auch für Briefe von 
Abgeordneten. Die Pfl icht zur Weiterleitung von 
Post gilt allerdings nicht für Postwurfsendungen, 
Drucksachen, Flugblätter und Ähnliches.

–  Anfragen von Abgeordneten: Abgeordnete 
können direkt bei den Schulen Informationen 
einholen. Bei politisch bedeutsamen Vor-
gängen kann sich das Kultusministerium die 
Beantwortung vorbehalten. In diesen Fällen 
beantwortet die Schule die Fragen des Abge-
ordneten nicht und dessen Informationsrecht 
wird gewahrt, indem das Kultusministerium 
die erbetenen Informationen gibt. Die Schulen 

sind nicht verpfl ichtet, auf Grund von solchen 
Anfragen zusätzliche Statistiken zu erstellen.

–  Überlassung von Schulräumen: Die Schulträger 
können den Parteien Schulräume für Veranstal-
tungen außerhalb der Unterrichtszeit überlassen.
Hinweise der Redak  on: 
1. Die Betä  gung von Landesbediensteten als Wahlhelfer 

des Kultusministers ist unzulässig.  
 Beamtenstatusgesetz § 33.

2. Die Schule kann im Hinblick auf ihre parteipoli  sche Neu-
tralität nicht mit Parteien gemeinsame Veranstaltungen 
durchführen. (Quelle: LT-Drucksache 15 / 828) 

Während der Karenzzeit 
gelten folgende Einschränkungen:

Abgeordnete dürfen als Fachleute auch dann nicht 
in den Unterricht eingeladen werden, wenn es sich 
um eine Veranstaltung des kontinuierlichen Unter-
richts handelt, für den die Lehrkräfte verantwortlich 
bleiben. Die Möglichkeit der Abgeordneten des 
Wahlkreises und Gremien des Landtags, sich vor 
Ort durch Schulbesuche zu informieren, besteht 
während der Karenzzeit nicht, um jedem Anschein 
entgegenzuwirken, dass die Schule eine Plattform 
für Wahlwerbung bieten würde. Sie können in 
dieser Zeit mit der Schulleitung, mit Lehrkräften 
und Eltern oder den Schülervertretern keine 
Gespräche und keine presseöffentlichen Veranstal-
tungen durchführen. Einladungen von Fraktionen 
des Landtags zu Fraktionsveranstaltungen dürfen 
während der Karenzzeit nicht an Schülerinnen und 
Schüler, Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer an den 
Schulen verteilt werden.  Fachleute

Wahlwerbungsverbot 
mit Broschüren des Kultusministeriums

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg gibt im Rahmen seiner ver-
fassungsmäßigen Verpfl ichtung zur Unterrichtung 
der Öffentlichkeit Informationsschriften heraus. 
Diese dürfen weder von Parteien noch von deren 
Kandidatinnen, Kandidaten oder Helferinnen und 
Helfern während eines Wahlkampfes zum Zweck der 
Wahlwerbung verwendet werden. Missbräuchlich ist 
insbesondere die Verteilung bei Wahl-Veranstaltun-
gen, an Informationsständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipoliti-
scher Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist auch, die Broschüren an Dritte zur Verwendung 
bei der Wahlwerbung weiterzugeben. Auch ohne 
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl dür-
fen Druckschriften nicht so verwendet werden, dass 
dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten 
einzelner politischer Gruppen verstanden werden 
könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig 
davon, wann, auf welchem Weg und in welcher 
Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger 
zugegangen ist.
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